
RÄcktritt, Erkrankung, 
VersÅumnis (APO-GOSt Ç 24)

(1) Eine Sch�lerin oder ein Sch�ler kann bis zur Zulas-
sungsentscheidung (� 30) von der Abiturpr�fung zurÄck-
treten, wenn die H�chstverweildauer (�2 Abs. 1) da-
durch nicht �berschritten wird. Bei R�cktritt wird die Jahr-
gangsstufe 13 gem�� � 31 wiederholt. Bei einem R�ck-
tritt nach der Zulassungsentscheidung gilt die Pr�fung als 
nicht bestanden.

(2) Wer unmittelbar vor oder w�hrend der Abiturpr�fung 
erkrankt, kann nach Genesung die gesamte PrÄfung 
oder den noch fehlenden Teil der PrÄfung nachho-
len. Bereits abgelegte Teile der Pr�fung werden gewertet.

Gleiches gilt f�r Pr�flinge, die aus nicht von ihnen zu ver-
tretenden Gr�nden die gesamte PrÄfung oder ei-
nen Teil der Pr�fung vers�umen. Im Krankheitsfall 
hat der Pr�fling unverzÄglich ein Årztliches 
Attest vorzulegen, im �brigen sind die Gr�nde 
f�r das Vers�umnis unverzÄglich dem Zentralen 
Abiturausschuss schriftlich mitzuteilen; andernfalls gilt 
die Pr�fung als nicht bestanden oder wird der fehlende 
Pr�fungsteil wie eine ungenÄgende Leistung gewertet.



(3) Vers�umt ein Pr�fling Teile der Pr�fung aus einem 
von ihm zu vertretenden Grund, so wird dieser Pr�-
fungsteil wie eine ungenÄgende Leistung bewertet. Die 
Entscheidung trifft der Zentrale Abiturausschuss.

Verfahren bei TÅuschungshandlungen und ande-
ren Unregelm��igkeiten (APO-GOSt � 24)
(1) Das Verfahren bei T�uschungshandlungen richtet sich nach � 21 Abs. 8 A-
SchO: 

� Bedient sich eine SchÄlerin oder ein SchÄler zur Erbringung ei-
ner Leistung unerlaubter Hilfe, begeht sie oder er eine TÅu-
schungshandlung. 

� Bei geringem Umfang der T�uschungshandlung wird der oh-
ne T�uschung erbrachte Teil bewertet; der �brige Teil wird als 
nicht erbracht gewertet. 

� Bei umfangreicher T�uschungshandlung wird die gesamte 
Leistung wie eine ungen�gende Leistung bewertet. 

In besonders schweren F�llen kann der Pr�fling von der 
weiteren PrÄfung ausgeschlossen werden.

Die Benutzung oder die Mitf�hrung elektronischer 
Kommunikationsmittel oder Ger�te zur Speiche-
rung von Daten (Mobiltelefone, Pocket-PC, MP3-
Player u. �.) im Pr�fungsraum � auch im ausgeschal-
teten Zustand � ist nicht gestattet und kann als T�u-

schungsversuch gem�� � 24 APO-GOSt gewertet werden.



Kopf- oder Ohrh�rer d�rfen w�hrend der Pr�fung nur be-
nutzt werden, wenn es aus fachlichen (Musik) oder medizini-
schen Gr�nden veranlasst ist.

(2) Werden T�uschungshandlungen erst nach Ab-
schluss der Pr�fung festgestellt, kann die obere 
Schulaufsichtsbeh�rde in besonders schweren F�llen 
innerhalb von zwei Jahren die Pr�fung als nicht be-
standen und das Zeugnis fÄr ungÄltig erkl�ren.

(3) Behindert ein Pr�fling durch sein Verhalten die Pr�fung 
so schwerwiegend, dass es nicht m�glich ist, seine Pr�fung 
oder die anderer Pr�flinge ordnungsgem�� durchzuf�hren, 
kann er von der weiteren Pr�fung ausgeschlossen werden.

(4) Die Entscheidung in den F�llen der Abs�tze 1 und 3 trifft 
der Zentrale Abiturausschuss. Sie bedarf der Best�tigung 
durch die obere Schulaufsichtsbeh�rde. Best�tigt die obere 
Schulaufsichtsbeh�rde den Ausschluss, gilt die Pr�fung als 
nicht bestanden.
(5) Wird in einem Teil der Pr�fung die Leistung verweigert, 
gilt � 13 Abs. 3.

Wir empfehlen: Bevor Sie sich den Risiken eines T�u-
schungsversuches aussetzen,

die Lehrer/in fragen!
Er/sie darf Ihnen helfen, wenn�



Bitte beachten:
� Mobiltelefone zuhause lassen oder vorher abgeben.
� Ein mitgef�hrtes Mobiltelefon ist ein T�uschungsversuch, 

auch dann, wenn es abgeschaltet ist.
� Sie d�rfen den Abiturbereich nicht verlassen�
� Kommen Sie bitte (ausnahmsweise) pÄnktlich um 9 Uhr�
� Der Treppenaufgang West ist gesperrt�
� Melden Sie sich beim Verlassen des Raumes (Toilette)

beim Aufsichtsf�hrenden ab und � falls Sie sich wieder 
zur�ck vagen � auch wieder an (Protokoll).

� Verwenden Sie nicht die Klausurb�gen als Konzeptpa-
pier.

� Sortieren Sie die Klausurb�gen richtig:

BÄcherrÄckgabe:
Sie bekommen nach den schriftlichen Klausuren einen R�ck-
laufzettel, auf dem Ihre Lehrer/innen Ihnen die R�ckgabe Ih-
rer ausgeliehenen Schulb�cher bescheinigen. Nehmen Sie 
das bitte ernst�



Gesamtqualifikation
Min. Max.

1. Leistungskursbereich (2-fach gewertet)
6 Kurse (12/I bis 13/I)

Bedingung: wenigstens 4 Kurse mit mind. 5 P.
60 180

Ausgleichsregelung: Kurse aus 13/I zus�tzlich 10 30
70 210

2. Grundkursbereich (1-fach gewertet)
22 Kurse ohne Abiturkurse aus 13/II

Bedingung: wenigstens 16 Kurse mit mind. 5 P
110 330

3. Abiturbereich (1 + 4-fach gewertet)
4 Abiturf�cher aus 13/II 1-fach
4 Pr�fungsergebnisse     4-fach

Bedingungen: wenigstens 2 Kurse (darunter ein 
LK mit mindestens 25 P. (1 + 4-fach gewertet)

100 300

Summe 280 840
Gesamtnote 4,0 1,0



MÄndliche PrÄfungen im ersten bis dritten Abiturfach
sind anzusetzen:
1. wenn die Ergebnisse in den schriftlichen Arbeiten sich um 4,00 o-
der mehr Punkte der einfachen Wertung von dem Durchschnitt der 
Punkte unterscheiden, die der Pr�fling in den f�r die Gesamtqualifika-
tion verbindlichen Kursen des jeweiligen Pr�fungsfaches in den vier 
Halbjahren der Jahrgangsstufen 12 und 13 erreicht hat;
2. wenn das Bestehen der Abiturpr�fung gef�hrdet ist, weil die Min-
destbedingungen (100 P.) gem�� � 29 Abs. 5 nicht erf�llt sind.

PunkteÅnderung durch eine mÄndliche PrÄfung 
im 1. - 3. Abiturfach

Schriftlich 6 5 4 3 2 1
- + - + - + - + - +

M�ndlich 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 0 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19 -20

- 1 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -19
5 2 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16 -18

+ 3 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -16
- 4 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -15

4 5 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -14
+ 6 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11 -12
- 7 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10 -11

3 8 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -10
+ 9 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7 -8
- 10 +13 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6 -7

2 11 +14 +13 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4 -6
+ 12 +16 +14 +13 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3 -4
- 13 +17 +16 +14 +13 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2 -3

1 14 +18 +17 +16 +14 +13 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0 -2
+ 15 +20 +18 +17 +16 +14 +13 +12 +10 +9 +8 +6 +5 +4 +2 +1 0

Viel Erfolg!


